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lugendarbeit  in Bayefn lebtvom €hrenarnt l ichen Engagement von Jugerdlei ter innen und lugend-
lei tern.Sie bieten nr i t  ihren viel fäl l igen außerschul ischen Bi ldungs'und Freizei imaßnahmen ein
attrakt ives ünd sinnvol les AngebotfÜr Kindef und lugendl iche in Bayeln.
DieVoraussetzungfürdieseTätiskeitbi ldetd'eJug€ndlei t€y'- innen-Ausbi ldung,dielugendlei te
r innen und lusendlei tern die Grundlagen fürJugendarbeitvermit tet t .  Durch diese prakt ische und
theoret ische Ausbi ldung und ihre Arbeit  m;t  Kindern und Jugendt icher eignen sie sich wjcht ige
(omDeienzen an. di€ auch in der Gesel lschaft .  d€rWitschaft  und dern Arbeits leb€n eine zuneh'
mendwicht igeRol lespielen.Dabeihand€ltessichumdiesogenanntenSchtüsselqual i f ikat ionen
wiez. B. Teamfähigkeit .  Zuverlässigkeit  und Durchseizungsvelmöger.
Der Freistaät Bavern unierstützt dieses Engagemeni. D€shalb gibt es das Cesetzzur Freist€llung
von Arbeitnehrnern zum Zw€cke derJug€ndarbeit .  Es dient der FöId€Iung d€rJugendarbeit .  Diese
ist  aufdie Mitarbeit  einer großen Arzahl ehrenamtl icher lugendlei tet_innen entscheidend an_
g€wiesen. Urn ausre;chend Jugendlei ter/- i rnen für die Veransial turg€n und Maßnahmen der
Jugendarb€it  zu g€winnen, bedarf  es der G€währungvon Freistel lungen.

werkann das Gesetz in Anspruch nehmen?
Ehrenanrt l iche Jug€ndlei ier/- innen, die das 15. Lebensjahrvol l€ndet haben und in einem Arb€its-
oderAusbi ldungsv€rhäLtnisstehen,habensegenüberdemarbei lsebernachlMäßgab€dieses
cesetzes Anspruch auf Freistel lungfür zwed(e der Jugendalb€it .
Für 5chüler inn€n und Schüler regeln die Schulordnungen in Bayern. dass Schul lei tungen die
[, ]ögl ichkeit  hab€n, Schüler/- innen für die Tei lnahme an einer Mitarbeiterschulung zurn Zwec]rc
d€r jugendarbeit  und für die Leitung oder l r l i tarbeit  bei  e]nerlugendfreizei t  zu beurlauben. Das
zuständjge Mlnister ium steht diesen Beuf laubungen posit iv gegenüber,  solange keine schw€r
wlegenden schul ischen Grürde dageg€nsprech€n.

welche Arbeitgeber sind davon betroffen?
Das Gesetz zur Fr€isteLLungvon Arbeitnehrneln zum Zwecke der Jugendarbei i  f indet grundsätzl ich
aufal le Arb€itnehme4-in 'ren und Auszubitdenden in Bayern Anwendung. die in der Privat l t r i r l_
schaft oder inr öffentlichen Diensttätis sind. Abweich€nde Regelungen gelten für Bundesbearnte,
wehF und Zivildienstleistende. Das Freistellungsges€tz ist unabhängigvon iariftichen Regelun
gen sültig.

Für welche Tätigkeiten gittdie5e5 Gesetz?
Für fotg€nde Tätigl(eiten, VeranstaLtungen und lMaßnahmen bestehlAnspruch auf Freistellung:
.  Tät igkeit  als Leitet- in oder Iv l i tafbeitet- in von Bi ldungs- und Freizei tmaßnahmen
.Tei lnahrneanAusbi lduncsLehrgängen,Schutungsveranstal tungen,sowieTagungendel

jugendverbände und öi fent l ichen Träger der Jugendarbeit
.  Te; lnahrne an iniernat ionalen Jugendbegegnungen

Wann ist der Antragzu stellen?
Da derAntrag mind. 4 Tag€ vor Beginn des Zei i raums. für d€n die Freistel lung beantragt wird,
demArbeitgeberzugehenmuss,sott teder/dieJusendlei ter/- infrühzeit igüberdeneisenenlu"
gendverband auf Landeseben€ den Antrag stel len. Wer über einen solchei nicht verfügt.  wendet
sich an den für ihn/sie zuständisen Bez;rksjugendring. Dort  l iesen in der Regel Forrrrulare für die
Fre iste llung vor. De r Ant rag soll sch riftlich gesteltt we rd en.



wie viele Tage kann Freistellung gewährtwerdefl ?
Freistel lung nach diesem G€setz kan n nur für höchstens 15 Arbeitstage und für nicht rnehr als
4 Veranstal turgen im Jahr gewähft  werden.

Wird diese Zeit auch vergütet?
Der Arbeitgeber ist  nichtverpf l ichtei ,  für dje zei t  der Freistel lung nach diesem Gesetz eine vergü-
tung zu gewähren. Der Freistaat Bayern sewäh rt  den bei ihm beschäft ister iusendtei tet- inn€n
in diesen Fälten die vot le Lohnfortzahlung bis zur Dauervon 5 fagen im lahr.  Die Staatsregierung
setzt s ich dafür ein,  dass die anderen öffent l ichen Arb€itgeber in glejcherWeise verfahren, und
b€grüßt es, wenn die pr ivaten Unternehmen diesen Beispiel folgen. Für die Tei lnahme an und
Lei iungvonlt4i tarbeiterbi ldungsmaßnahm€noderSi i rungenüberört t icherVerbandsgremi€n
kannübefderBayerischenlugendringderVerdienstausfal l invol lerHöhererstattetwerden.

wann k€nn abgelehntwerden und entstehen daralls Nachteile?
DerArbeitgeber darfdie Freistel lung nur verweigern, wenn im Eirzel fal le in unabweisbares be'
tr ;ebl ;ch€s Inieresse ertgegensteht.  Al lerdings muss dieses betr iebl iche Interesse rechtzeit ig
ausführl ich und schri f t l ich mi i  derAblehnuns gegenüber dem antragstel lenden lugendverband
oder Be2ir l (s jugendring und d€m/der Arbeitnehmet. i r  er läutef t  werd€n.
Zur Untersiüizung kann der Personal-  oder Betr iebsrat vermit telnd tät ig werder.
Arbeitnehmern, denen eine Ffeistel tung nach diesem Gesetz gewährt oderversagt wird, düfer
keine Nachtei le in ihrem Arbeits- oder Ausbi ldungsverhäl lnis entstehen.

Weitere Infos?
Weitere Informatlonen und Unterstützung gibt €s beider Geschäftssiel le d€s Bayerischen Jugend-
r ings und seinen Gl iederungen, den Bezirks-,  Kreis.und Stadt jugendringen, sowie denjugend-

Gesetzestext

Gesetz zur  Fr€ is t€Llungvon Arbei tnehnern zuh Zwecke der  Jugend.ar
bei tvom 4.  Apr i l1980 (GVBI.  s .18o)

11)  EhfenamtLicheJugendle i ter ,  d ie das 16.  Leb€nsiahrvoLl€ndethaben
und in e inemArbei ts .  oderAusbi ldunssverhäLhh stehen,  haben
qeqpn  b4dd rA  bq  gpbö r  d  I  \ r ' d , l qab "d ra . ! . cp5F . . e ,A - .
spruch auf  Fre is te lLung f  ür  zwec<e der  Jugendarbei t

(2)  Die FrekteLluns Gnn nuf  beanspruchtwerden,
a)  für  d ie Iät ig(e i t  a ls  Lei tervon Bi ldungsmaßnahmen für  l ( jnder

b)  für  d ie Iät ig(e i tats  Lei terod€r fe l fe f  in  zeLtLagern,  lugendherber
gen und Feimen,  in  d€n€n Kjndef  !ndlugendlkhevo.übergehend
zur Erholung untergebracht  s lnd,  und bei  lugendwanderung€f  ,

c)  zurTeiLnahme an AusbiLdüigs lehrgärsen und Schulunssveran-
staLtungen derJugendverbände und der  df fent l ichen I räser  der

d)2ur le i lnahme ar  Tagunsen derJus€ndv€rbände und der  öf fent
l lchen Träser  der lusendarbej t ,

e)  zurTel lnahme an  ̂ 4aßnahm€n der  in t€fnal ionaLen uno aef  tons.
tigen zwischenstaatlichen Jugendbegegnung,

D zurTelhahm€ an B€nin.und Gr€n2Landfahf ten.*
(3)  DerArb€i lseber dal fd ie Fre is teLlung nurverweigern,  wenn im Ein-

zel fa l l€ in unabw€isbrr€sbetr iebl iches nteretse entgegenstetr t .
Die Bete j l igungdes Eetr iebsrates r ichtets ich na.h def  Best immun-

( ,  Fre is teLlung nach d iesem cesetz kann nur für  höchst€ns15 Arbei ts .
tage urd für  n lc l r t  mehrats v ierV€ranstaLtungen im JahrverLangt
werdef ,  DerAnspruch is t  aufdas nächste Jahr  n i .h t  übedragbar,

(2J DerArbeitgeber ist nichrverpflichtet, für die 2eit der Freisteltung
naclr dies€m Gesetz eine Vergütung zu gewälrren.

Ul Anträg€ aui FreistelLung köiien nur von öffentLich anerkannt€n
lug€ndverbänden,  von den Jugendinsef  aufLande!  und Bezi rks
ebene,  von den Landesrrerbänden der  im Rins Pol i l ischer lugend

zusammengeschLossenen lus€ndorsanisat ionen der  poLi t ischen
Parteien sowievon den Spitz-"nverbänden der frelen WohLfahrts.
pf lege gest€Ll twerden- DasStaatsminis ter ium für l ln te( ichturd
Kul tuswird ermächt igt ,  d ie antragsber€cht igtenVerbänd€ und
Jusendr inse du(h Rechtsverordnung nähef  zu b€zekhnen.

(2) Die AnträS€ müssen in schriftlicher Form gestelLt werden. Si€ müs
sen d€m Arb€i tgeber,von besondeßzu besründendenAusnahne
fäLlen abgesehen,  mlndenens 14Tag€vorBeginn d€sZ€i t faumes,
für  den d i€ Fre is teUung beantragt  wi rd,  zugeh€n.

( l )Wird d ie Fr€ is t€Llu ignichtantragsgenäß gewährt ,  so is t  das dem
antragsteLlenden Verband oder lugendr ing und dem Af  bel tnehmer
rechtzei t lg  unterAngabevon 6ünden mi tzute iLen-  Die AbLehnung
soLl  gegenüber dem antrasst€ l tendei  Verband oder lug€ndr ing
sclrrift llclr begründetwerden.

Arb€i tnehmern,  den€n € in€ Fre is te lLung nach d iesem Gesetz gewälr r t
od€rv€rsagtwlrd,  dür fen Na.hte lLe in  ihrem Arbei ts  oderAusbiLdunge
verhäl tn is  n icht  erwrchsen-

Dieses Gesetz g iLt  entsprecl rend lür  e l r renamt l ich€ Lei tervon Jugend
chören,  lugendorchestern und sonst igen lusendmusiksf  uppen,  wenn
sle an Verannal tunsen der  musi  Gl isch€n JusendbiLdung mi twi f l (e i ,
d i€ den Veransta l tungen nachArt -  1Abs.2 Buchst .  a ,  c ,  d und eent .
sprechen.  Anträge auf  Fre ls t€Llung (önnen ln d iesen FäLler  nurvom
Bayerischen ^,lusikfat e.v g€stelLt werden.

D eses Gesetzf indetauf  Beamte und in e inem öf fent lkhr€chtLkhen
Ausbi ld !ngsverhäl tn is  s tehende Personen entsprechende Anwendung.

Dieses Gesetz t i t t  am 1.  luL i  1980 in Kraf t  .
Gle ichzei t ig t r i t t  das Gesetz üb€r  Sond€runaub für  Jugendle i tervom
29.  Apr iL1958 (GVBLS.5r ,  geändert  durch Gesetzvom 22,  0 ( tober
1974 (GVBI.  s .5s,  außer lcaf t .
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